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Straßenausbau Korweg in Elbach

Beratungsfolge:

Datum Gremium

10.06.2015 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

 

Beschlussvorschlag: 

Der Bau,- Planungs- und Umweltausschuss beschließt den Ausbau es Korweges in Elbach 
und beauftragt die Verwaltung, eine Anliegerversammlung durchzuführen und über das 
Ergebnis zu berichten.

Begründung: 

In seiner Sitzung am 19.11.2013 hat der Bau,-Planungs- und Umweltausschuss bereits 
über  den  Straßenausbau  des  Korweges  in  Elbach  beraten  und  nach  der  Vorlage  der 
Verwaltung den Ausbau beschlossen.
Danach  hat  bereits  eine  erste  Informationsveranstaltung  bei  den  Stadtwerken 
stattgefunden, bei der die Inhalte der Straßenplanung jedoch nicht dargestellt  worden 
sind.
Nach Überarbeitung der Planung haben sich Änderungen ergeben.
Die überarbeitet Planung sieht nach wie vor den Ausbau im Mischprinzip in einer Breite 
von 4,75m in Asphaltbauweise (Belastungsklasse 0,3) vor. Der Gesamtaufbau beträgt 
dabei 60cm.
Entlang  von  fünf  talseitig  liegenden  Grundstücken  muss  der  Straßenkörper  mit 
Stützbauwerken  gesichert  werden,  um  die  dauerhafte  Standsicherheit  der  Straße  zu 
gewährleisten.  Die  Stützbauwerke  werden  in  Form  von  Winkelscheiben  in  der  Höhe 
zwischen 55cm und  1,55m hergestellt.  Als  Absturzsicherung erhält  die  Stützwand im 
vorderen Bereich der Straße einen Stabgitterzaun in 1,00m Höhe.
Zur  Geschwindigkeitsreduzierung  ist  eine  Plateuaufpflasterung  vorgesehen.  Darüber 
hinaus sind an zwei Stellen Fahrbahneinengungen auf 3,50m geplant. Dadurch kann aus 
bautechnischer Sicht der Anschluss an die steilen Garagenzufahrten besser hergestellt 
werden.

Noch in 2015 soll  die Maßnahme ausgeschrieben und veröffentlicht  werden, damit  im 
Frühjahr 2016 die Baumaßnahme beginnen kann.

Die bereits für 2014 eingeplanten Haushaltsmittel  in  Höhe von 300.00€ werden nach 
2016 übertragen.

Es ist beabsichtigt, Anliegerbeiträge zu erheben und vor der Bauausschreibung eine erste 
Anliegerversammlung durchzuführen. Eine zweite Anliegerversammlung soll zeitnah vor 
Baubeginn erfolgen.

Anlage/n: 

Auszug aus dem Stadtplan
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